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Dampfkeſſel .

5. Allgemeine Beſtimmungen .
§ 16 . Wenn Dampfkeſſel⸗Anlagen , die ſich zur Zeit be⸗

reits im Betriebe befinden , den vorſtehenden Beſtimmungen
aber nicht entſprechen , eine Veränderung der Betriebsſtätte
erfahren ſollen , ſo kann bei deren Genehmigung eine Ab⸗

änderung in dem Bau der Keſſel nach Maßgabe der §8 1
und 2 nicht gefordert werden . Dagegen finden im Übrigen
die vorſtehenden Beſtimmungen auch für ſolche Fälle An⸗

wendung .
§ 17 . Die Zentralbehörden der einzelnen Bundesſtaaten

ſind befugt , in einzelnen Fällen von der Beachtung der vor⸗
ſtehenden Beſtimmungen zu entbinden .

§ 18 . Die vorſtehenden Beſtimmungen finden keine

Anwendung :
1. auf Kochgefäße , in welchen mittelſt Dampfes , der einem

anderweiten Dampfentwickler entnommen iſt , gekocht wird ;
2. auf Dampfüberhitzer oder Behälter , in welchen Dampf ,

der einem anderweitigen Dampfentwickler entnommen iſt ,
durch Einwirkung von Feuer beſonders erhitzt wird ;

3. auf Kochkeſſel , in welchen Dampf aus Waſſer durch Ein⸗

wirkung von Feuer erzeugt wird , wofern diefelben mit
der Atmoſphäre durch ein unverſchließbares , in den Waſſer⸗
raum hinabreichendes Standrohr von nicht über 5 m

Höhe und mindeſtens 8 om verbunden ſind .

3 . Badiſches Geſetz , die Anlage und den Betrieb
der Dampfkeſſel betr . , vom 22 . Januar 1874 .

( Geſetzes - und Verordnungsblatt Seite 123 f. )

Art . 1. Die Beſitzer von Dampfkeſſel⸗Anlagen oder ihre
zur Leitung des Betriebs beſtellten Vertreter , ſowie die mit
der Bewartung von Dampfkeſſeln beauftragten Arbeiter ſind
verpflichtet , dafür Sorge zu tragen , daß während des Betriebs
die allgemein oder bei Genehmigung der Anlage beſonders
vorgeſchriebenen Sicherheitsvorrichtungen beſtimmungsmäßig
benützt, und Keſſel , die ſich nicht in gefahrloſem Zuſtande be⸗
finden , nicht im Betriebe erhalten werden .



Dampfkeſſel .

Art . 2. Wer den ihm nach Artikel 1 obliegenden Ver⸗
0pflichtungen zuwider handelt , verfällt in eine Geldſtrafe bis Bu

zu 600 Mark oder eine Gefängnißſtrafe bis zu 3 Monaten . Rei
O

Art . 3. Die Beſitzer von Dampfkeſſelanlagen ſind ver —
pflichtet , eine amtliche Reviſion des Betriebs durch Sachver⸗
ſtändige zu geſtatten , die zur Unterſuchung der Keſſel be⸗
nöthigten Arbeitskräfte und Vorrichtungen bereit zu ſtellen
und die Koſten der Reviſion zu tragen .

Die nähern Beſtimmungen über die Ausführung dieſer
Vorſchrift haben die Großh . Miniſterien des Handels und
des Innern zu erlaſſen .

4 . Vollzugsverordnung zum Geſetz , die Anlage
und den Betrieb der Dampfkeſſel betreffend ,

vom 14 . März 1874 .

( Geſetzes - und Verordnungsblatt Seite 124 ff. )

§ 4. Prüfung des Keſſels vor der Benützung .
Bevor der Keſſel in Betrieb genommen wird , iſt zu unter⸗
ſuchen , ob die Ausführung der Anlage den Beſtimmungen
der ertheilten Genehmigung entſpricht . Dieſe Unterſuchung er —
folgt unter Beobachtung der Vorſchriften der §§S 11 und 13
bis 15 der Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 29 . Mai
1871 durch den amtlichen Sachverſtändigen ( 8 9) 7) beziehungs⸗ 3.
weiſe wenn der Unternehmer bereits einem Vereine angehört,
den Sachverſtändigen dieſes Vereins ( § 10) .

Von einer Druckprobe nach § 11 Abſatz 1 der ebenge⸗
dachten Bekanntmachung kann Umgang genommen werden ,
wenn nachgewieſen wird , daß dieſelbe in einem Bundesſtaate
nach der Herſtellung des Keſſels ſtattgefunden hat .

Bei Ausbeſſerungen oder bei Veränderungen von Dampf⸗ 4
keſſelanlagen iſt nach §S 12 und 16 derſelben Bekanntmachung
zu verfahren .

„ Die Prüfung hat nach erfolgter Anzeige durch den Unter⸗
nehmer , daß der Keſſel zur Unterſuchung bereit ſtehe, mit
thunlichſter Beſchleunigung zu geſchehen.

1

) Jetzt der Dampfkeſſelinſpektor beim Miniſterium des Innern .
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